
Vertragsbedingungen und Bestimmungen 
 

Der Mieter muß den Führerschein 2Jahre besitzen und 23 Jahre alt sein. 

Neu: Bei einer Panne muß vor und nach dem Fahrzeug ein Warndreieck aufgestellt werden und der Fahrer muß eine Sicherheitsweste 
tragen. 

1.Der Mieter erkennt an, daß das Eigentum 
von West Atlantico S.L ist, sich in guten 
technischen Zustand befindet, und daß er 
es zusammen mit den notwendigen 
Werkzeugen, Reifen und Zubehörteilen 
übernommen hat und es zusammen mit 
allem Vorgenannten zu dem Zeitpunkt und 
an dem Ort an West Atlantico S.L. 
zurückgeben wird, der im vorzeitigem 
Vertrag angegeben ist. Ein Unterlassen 
wird als ungerechtfertigte Aneignung 
betrachtet 
 
   Der Mietpreis schließt den Verschleiß und 
die Wertminderung des Fahrzeuges ein, 
welche bei normalen, zweckbestimmtem 
Gebrauch entstehen. Um die Gebühren so 
niedrig wie möglich zu halten, sind im 
Interesse aller Mieter keine 
außerordentlichen, durch Fahrlässigkeit und 
Unachtsamkeit entstehende 
Schadenregulierungen einkalkuliert. Der 
Mieter verpflichtet sich, daß Fahrzeug 
sorgfältig zu gebrauchen und zu fahren und 
erklärt sich mit folgenden Bedingungen 
einverstanden: 
 
a.) Das Fahrzeug darf nicht überladen 
werden oder mehr Personen befördern, als 
vom Hersteller angegeben. 
 
b.) Reifenschäden, sind nicht durch die  
Versicherung  gedeckt und werden dem 
Mieter minus der Laufleistung in Rechnung 
gestellt. 
 
c).Beschädigungen am Fahrzeug, welche 
beim Benutzen des Fahrzeuges außerhalb 
befestigter Straßen, gehen in jedem Fall zu 
Lasten des Mieters. Dies gilt ebenso für 
fahrlässig herbeigeführte Beschädigungen 
während der gesamten Mietdauer. Berge- 
und Abschleppkosten werden dem Kunden 
verrechnet. 
 
d.) Das Fahrzeug wird in gereinigtem 
Zustand übergeben. Die Reinigung, welche 
erforderlich wird, wenn der Mieter das 
Fahrzeug in einem Zustand zurückgibt, 
welcher nicht dem normalen Gebrauch 
entspricht (z.B. ausgelaufene Flüssigkeiten, 
oder Hundehaltung usw.) werden an den 
Mieter verrechnet 
 
c.)Das Befahren der Dünen, ebenso das 
Befahren aller Küsten außerhalb befestigter 
Wege, näher als 20 Meter von der 
Hochwasserlinie landeinwärts gemessen ist 
polizeilich strengstens verboten 
 
2.) Der Mieter verpflichtet sich, das 
Fahrzeug nicht zu nutzen bzw. nicht von 
anderen nutzen zu lassen für den Transport 
von Personen und Waren gegen Bezahlung 

Das Fahrzeug darf ohne Wissen von West 
Atlantico S.L. nicht weiter vermietet werden. 
Der Mieter übernimmt die volle 
Verantwortung für jede Art von Geldbußen, 
Strafen oder Schäden, die sich aus der 
Verletzung der Vorschriften dieses 
Absatzes und der Verkehrsvorschriften 
ergeben. 
 
3.Der Mieter verpflichtet sich West Atlantico 
S:L: auf Verlangen zu zahlen: die 
Mietdauer, Mindestservicegebühren oder 
andere Gebühren, die umseitig angegeben 
sind und in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen des Mietvertrages sind. 
Gemäß den Bestimmungen des Punktes 11 
verpflichtet sich der Mieter West Atlantico 
S.L. alle Schäden am Fahrzeug, an den 
Werkzeugen, Reifen und Zubehör zu 
zahlen, die nicht durch die 
Kaskoversicherung gedeckt sind. 
 
4. Es ist zu vermeiden, daß der Mieter als 
Mitarbeiter von West Atlantico S.L. 
angesehen wird. 
Ebenso darf er nicht im Namen oder 
Auftrag dieser Firma Handlungen 
vornehmen. 
 
5. Es ist ausdrücklich vereinbart, daß West 
Atlantico S.L. keine Haftung irgendwelcher 
Art übernimmt für den Verlust oder die 
Beschädigung von Gegenständen, die vom 
Mieter oder einer anderen Person im oder 
auf dem Fahrzeug zurückgelassen, 
aufbewahrt oder befördert wurden, sowohl 
im Verlauf dieser Mietvereinbarung oder 
nach deren Ablauf. Der Mieter übernimmt 
hiermit alle Risiken solcher Verlust -–der 
Schäden und verzichtet auf alle Ansprüche 
gegenüber West Atlantico S.L. 
 
6. Das Fahrzeug ist durch eine 
Versicherungspolice geschützt. Eine Kopie 
der Versicherungspolice kann vom Mieter in 
dem Büro von West Atlantico S.L. 
eingesehen werden. 
Der Mieter, als Versicherter dieser Police, 
verpflichtet sich alle Bedingungen und 
Bestimmungen derselben zu erfüllen, 
welche Bestandteil dieses Vertrages sind, 
in der selben Art, als wenn sie hier 
wiedergegeben wären, um die 
Bedingungen dieser erwähnten 
Versicherungspolice zu erfüllen. Der Mieter 
verpflichtet sich, jeden Unfall unverzüglich 
an West Atlantico S.L. oder den Versicherer 
zu melden, ausreichend mit West Atlantico 
S.L. bei den Ermittlungen und der Abwehr 
von irgendwelchen Ansprüchen und 
Prozessen zusammenzuarbeiten. Der 
Mieter verpflichtet sich nichts zu tun in der 
Art, daß er seine Schuld an dem Unfall 
anerkennt oder wertet, ohne ausdrücklich 
und vorheriger Billigung des Versicherers. 
West Atlantico S.L. weist ausdrücklich  

darauf hin, und der Mieter nimmt zur 
Kenntnis, daß die oben erwähnte Police 
versicherungsmäßig nicht einschließt: 
a.) jegliche Art von vertraglichen 
Verpflichtungen 
 
7. Als Abänderung des Textes von Punkt 1 
und Punkt 9.ist jetzt festgelegt, daß der 
Mieter nicht den Vorteil der Freistellung 
erhält, sollte der Unfall auf Grund von 
Rechtsverstößen die von ihm begangen 
wurden und dadurch von der 
Kaskoversicherung nicht gedeckt werden. 
In diesem Fall ist der Mieter West Atlantico 
S.L. gegenüber in der Haftung. Der Mieter 
ist ferner verpflichtet West Atlantico S.L. die 
Kosten für die Anzahl von Tagen zu zahlen, 
in denen das Fahrzeug in Folge von 
Reparatur oder Einbehaltung nicht genutzt 
werden kann. 
 
8. West Atlantico S.L. übernimmt keine 
Haftung für jegliche Verzögerung, die auf 
Grund von Pannen des Fahrzeuges oder 
jeglicher anderen Ursache entstehen 
können, und ist nicht verpflichtet für einen 
entstehenden Schaden oder Ersatz. 
 
9.Der Kunde, der die Mietdauer über das 
Datum hinaus verlängern möchte, muß 48 
Stunden vor Ablauf dieser Frist das Büro 
über diese Verlängerung benachrichtigen. 
 
10. Privates Abschleppen oder Schleppen 
von Fahrzeugen ist polizeilich strengstens 
verboten. Im Falle eines Festfahrens oder 
einer Panne muß zum Abschleppen in 
jedem Fall ein zugelassener 
Abschleppdienst angefordert werden. 
 
11. Sollten im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung irgendwelche 
Meinungsverschiedenheiten entstehen, 
unterwerfen sich beide Vertragsparteien der 
Justiz und den Gerichten die für den 
Firmensitz von West Atlantico S.L. 
zuständig sind, unter Verzicht auf jegliches 
Recht, das sie haben könnten von einer 
anderen Gerichtsbarkeit Gebrauch zu 
machen. 
Mit der Unterschrift auf der Vorderseite wird 
die Anerkennung dieses Vertrages gültig. 
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